
ICA 2002 Summer Camp Anmeldung

Camp: _____________________________ Datum: ________________________

Team: ______________________________________________________________

Ansprechpartner: _____________________________________________________

Anschrift: ___________________________________________________________

Telefon: ____________________________  Mobil:_________________________

Fax: _______________________________  Email:_________________________

Bitte eintragen:
Geschlecht: m= männlich /  w= weiblich
Squad: Jeden Teilnehmer bitte abkürzen als: C=Trainer/ D=Damen/ J=Jugend/ P=Pee Wees/  M=Co-Ed

Nr. Name, Vorname Geschlecht Squad
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Camppreis Frühbucher: € 60,00
Camppreis Coach/es:    € 30,00

- Ab 20 angemeldeten Personen (Vollzahlern):
  2 Coaches (zum Coach-Preis) möglich.

- Teampackage:
   ab 20 Vollzahlern eine Person frei.

Für jede angemeldete Person wird eine 50%ige Anzahlung innerhalb von 14 Tagen
nach Anmeldung erhoben. Im Falle einer Nichtteilnahme am Camp bzw. eines
Ausfalles im Camp wird diese Anzahlung nicht zurückerstattet; weitere Staffelungen
zur Nichtteilnahme entnehmen Sie bitte unseren AGB´s.

Ich möchte die Einzahlung bequem von meinem Konto per Lastschrift einziehen
lassen:

Institut:   __________________________________________

Kontoinhaber: __________________________________________

BLZ:   __________________________________________

KontoNr:   __________________________________________

Ich möchte die Anzahlung innerhalb der nächsten 14 Tage überweisen:

Bankverbindung: Stadtsparkasse München
Kontoinhaber: TWO 2 ONE
KontoNr: 17113424
BLZ: 70150000

Der Restbetrag ist spätestens bei der Registrierung am ersten Camptag bar zu
zahlen.

Bitte zurück an Fax: 089-45028587. Sie erhalten dann umgehend eine Rechnung
zugesandt.

Ich habe die Reglements und AGB´s gelesen und verstanden.

_____________________ ______________________________
Datum Unterschrift)



Allgemeine Geschäftsbedingungen für (Online-)Buchungen von Veranstaltungen (AGB)

Als Vermittler möchte Sie die TWO 2 ONE GbR nachfolgend über ihre Allgemeinen
Geschäftsbedingungen informieren, die für alle Buchungen gelten, wenn nicht schriftlich explizit etwas
Abweichendes vereinbart wurde:

1. Leistungsänderungen
Abänderungen und Abweichungen einzelner Leistungen von den vertraglichen
Vereinbarungen sind nur zulässig, wenn sie nach Vertragsabschluss erforderlich werden, nicht
gegen Treu und Glauben durch den Veranstalter veranlasst sind und im übrigen nicht den
Gesamtzuschnitt der Veranstaltung beeinträchtigen. Kurzfristige Änderungen der Termine, der
Unterbringung oder des Veranstaltungsprogramms im Einzelnen bleiben ausdrücklich
vorbehalten.

2. Nichtinanspruchnahme von Leistungen
Soweit Veranstaltungsteilnehmer die im Programm enthaltenen Dienstleistungen ganz oder
teilweise nicht in Anspruch nehmen, ergeben sich daraus keine Vergütungsansprüche,
Umbuchungen sind nicht möglich.

2.1 Der jeweilige Veranstalter haftet für die ordnungsgemäße Durchführung der bei ihm
gebuchten Veranstaltung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Treten bei Durchführung
der Veranstaltung Mängel auf, müssen diese - auch zur Wahrung evtl. bestehender
reisevertraglicher Ansprüche – umgehend dem Veranstalter oder dessen örtlicher Vertretung
angezeigt werden. Vor der Kündigung des Vertrags ist dem Veranstalter eine angemessene
Frist zur Abhilfeleistung zu setzen, wenn nicht die Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.

2.2 Ansprüche aufgrund mangelhafter Erbringung vertraglich geschuldeter Leistungen sind
innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Veranstaltung
ausschließlich gegenüber Ihrem Veranstalter geltend zu machen. Diese Ansprüche verjähren
in sechs Monaten.

2.3 Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf
den dreifachen Veranstaltungspreis beschränkt, soweit ein Schaden des Teilnehmers weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit der Veranstalter für einen dem
Teilnehmer entstehenden Schaden alleine wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers
verantwortlich ist.

2.4 Der Veranstalter haftet nicht für Störungen oder Mängel, die bei Leistungen auftreten, deren
Erbringung nach dem Inhalt des Vertrages nicht geschuldet sind (Fremdleistungen). Dies gilt
insbesondere für Zusatzprogramme vor Ort oder in eigener Verantwortung außerhalb des
Veranstaltungsprogramms vorgenommene Unternehmungen.

3. Abtretungsverbot
Eine Abtretung aller Ansprüche des Veranstaltungsteilnehmers aus Anlass der Veranstaltung,
gleich aus welchem Rechtsgrund an Dritte, auch an Ehegatten oder Eltern, ist
ausgeschlossen. Die gerichtliche Geltendmachung abgetretener Ansprüche ist
ausgeschlossen.

4. Gesundheit
Der Veranstaltungsteilnehmer ist grundsätzlich selbst verantwortlich, dass er für seine Person
die zur Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung erforderlichen Voraussetzungen erfüllt und
insbesondere gesundheitlich zur Teilnahme an den angebotenen Sportveranstaltungen in der
Lage ist. Wenn uns soweit der Teilnehmer diesbezüglich nicht sicher ist (z.B. wegen
Krankheit, Verletzung oder Trainingsrückständen), hat er dies unverzüglich mit dem
Veranstalter abzuklären.

5. Storno
Bei einer Stornierung bis zu 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin beträgt die
Stornogebühr 50%. Bei einer Stornierung bis zu 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin
beträgt die Stornogebühr 80%, für spätere Stornierungen beträgt die Stornogebühr wegen der
Kurzfristigkeit des Veranstaltungsbeginns 100%. Der Nachweis eines geringeren Schadens
bleibt vorbehalten. Name-Change ist möglich. Die hierauf entfallenden Gebühren werden auf
Anfrage im Einzelfall mitgeteilt.

6. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so behalten die
übrigen Bedingungen gleichwohl Gültigkeit. Die Wirksamkeit des Vertrags als solchem bleibt
unberührt.


